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mirtfdjaftlichen Beutraiftelle. DJjtte bie bauerrtbe ilnterftüfjung in jebec

gorut — auch in finanzieller — burcl) bie tedjnifchen gorftbermaltungen
ïônnen mir nichts ausrichten. 23ereit§ ift un§ bon anberer Seite, nom
Sdjmeizerifchen gorftberein, non ber gorftlidjen SSerfudjSanftalt, ber
SdEjmeizerifdEjen UnfaHberfidjerungianftalt erfreuliche ilnterftütjung zuge*
tagt, ©ine gntereffengemeinfchaft mit gabriïation unb §anbel forftIid)er
SBerfgeuge unb 3KafcE)inen ftreben mir an. gdj fcïjltefte aber mit ber

Hoffnung, bafj ganz befonberS aud; bie ted;nifd)en gorftbermaltungen un§
ihre Unterftü^ung nicht borenthaltcn merben. gn ihrem eigenen gnter*
effe nidjt

Die Kemfton öes eiögettöffifdjen gorftpoltjetgefefces.
Slrn 14. Sßärz 1929 hüben bie eibgenöffifdjen State einen ©efetjeS*

entmurf angenommen, melcher Biffer 2 unb 4 bon Slrt. 42 be§ S3unbe§=

gefet^eS bctreffenb bie eibgenöffifdje Dberauffidjt über bie gorftfmlizei bom
11. Dftober 1902 abänbert. ®ie cnbgültigc gaffung meidjt mefentlid;
bon ber burdf ben 23unbe§rat borgefdjlagenen ab unb ftimmt auch uidjt
überein mit ber in ber erften Sefung bom Stationalrat befchloffenen.
®ie SBürbigung ber ©rünbe für bie im Saufe ber Beratung angebracht
ten SIenberungcn mirb un§ geftatten, Schlüffe für bie SInmenbung ber

neuen SSorfcfjriften zu ziehen.
®ie SIbänberung be§ zmciten SibfatceS bon Biffer 2 genannten Sir--

titelS betrifft bie Entfdjäbigung für ben einem 33efifjer burd; bie ©rüm
bung eineê Scf)uhmalbe§ ermachfenben ErtragSauSfall. ®er guläffige
igödjftbetrag biefer Entfd)äbigung mirb fich in Buïunft ftatt auf einen

fünffachen auf einen zebinfadjett gahreëertrag nach bem SDurdjfchnitt ber

legten 20 ftatt 10 galjrc belaufen. SDiefe Erhöhungen maren nidjt be*

ftritten. dagegen hat bie hier aufgemorfene grage §errn Stänberat
Dr. 3K o f c r zum SIntrag heranlaßt, ber ^ödjftnnfah be§ S3unbeSbei=

trageS für ben SSobenermerb zu Siufforftung§zmeden (Biffer 2, Slbfaij 3)

fei auf 60 ftatt 50 % zu bemeffen. SJiit biefem, bom Stänberat abgelehnt
ten SSorfdjlag berfolgte ber Stntragfteller ba§ Biel, Staat unb ©emeinbeu
bie Ermerbung be§ zur Siufforftung notmenbigen ©elänbeS zu erleichtern.
SDer SommiffionSrcferent unb ber S3orfteher be§ ®ehartement§ be§ gn=

nern machten geitenb, bah bei ber Erhöhung ber Entfchäbigung für Er»

tragêauëfaïï eben gerabe beabfidjtigt mar, für bie öffentlichen SJermaD

tungen, meiche eigenes ©elänbe aufforften —- ma§ meiftenS ber gall ift —
unb biefenigen, meiche au§ ifkibatbefitj zu ermerbenben SSoben aufforften
moKen, bie entfbred)enbc ©runblage zu fchaffen. gnbern man ben zelju*

fadjen gahreSertrag bergütet, ieiftet man ungefähr baSfelbe, mie mit
50 % be§ @aufhreife§ ober immer noch eher meniger, meii ber in grage
ftehenbe S3oben im ©ebirge nicht 5 % abträgt unb fein SBert in ber
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wirtschaftlichen Zentralstelle. Ohne die dauernde Unterstützung in jeder
Form — auch in finanzieller — durch die technischen Forstverwaltungen
können wir nichts ausrichten. Bereits ist uns von anderer Seite, vom
Schweizerischen Forstverein, von der Forstlichen Versuchsanstalt, der

Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt erfreuliche Unterstützung zuge-
sagt. Eine Interessengemeinschaft mit Fabrikation und Handel forstlicher
Werkzeuge und Maschinen streben wir an. Ich schließe aber mit der

Hoffnung, daß ganz besonders auch die technischen Forstverwaltungen uns
ihre Unterstützung nicht vorenthalten werden. In ihrem eigenen Inter-
este nicht!

Die Revision des eidgenössischen Mstpolizeigesetzes.
Am 14. März 1929 haben die eidgenössischen Räte einen Gesetzes-

entwurf angenommen, welcher Ziffer 2 und 4 von Art. 42 des Bundes-
gesetzes betreffend die eidgenössische Oberaufsicht über die Forstpolizei vom
11. Oktober 1902 abändert. Die endgültige Fassung weicht wesentlich
von der durch den Bundesrat vorgeschlagenen ab und stimmt auch nicht
überein mit der in der ersten Lesung vom Nationalrat beschlossenen.

Die Würdigung der Gründe für die im Laufe der Beratung angebrach-
ten Aenderungen wird uns gestatten, Schlüsse für die Anwendung der

neuen Vorschriften zu ziehen.
Die Abänderung des zweiten Absatzes von Ziffer 2 genannten Ar-

tikels betrifft die Entschädigung für den einem Besitzer durch die Grün-
dung eines Schutzwaldes erwachsenden Ertragsausfall. Der zulässige

Höchstbetrag dieser Entschädigung wird sich in Zukunft statt auf einen

fünffachen auf einen zehnfachen Jahresertrag nach dem Durchschnitt der

letzten 20 statt 10 Jahre belaufen. Diese Erhöhungen waren nicht be-

stritten. Dagegen hat die hier aufgeworfene Frage Herrn Ständerat
Or. M o ser zum Antrag veranlaßt, der Höchstansatz des Bundesbei-

träges für den Bodenerwerb zu Aufforstungszwecken (Ziffer 2, Absatz 3)

sei auf 60 statt 50 ^ zu bemessen. Mit diesem, vom Ständerat abgelehn-
ten Vorschlag verfolgte der Antragsteller das Ziel, Staat und Gemeinden
die Erwerbung des zur Aufforstung notwendigen Geländes zu erleichtern.
Der Kommissionsrefcrent und der Vorsteher des Departements des In-
nern machten geltend, daß bei der Erhöhung der Entschädigung für Er-
tragsausfall eben gerade beabsichtigt war, für die öffentlichen Verwal-
tungen, welche eigenes Gelände ausforsten —- was meistens der Fall ist —
und diejenigen, welche aus Privatbesitz zu erwerbenden Boden aufforsten
wollen, die entsprechende Grundlage zu schaffen. Indem man den zehn-

fachen Jahresertrag vergütet, leistet man ungefähr dasselbe, wie mit
5V A des Kaufpreises oder immer noch eher weniger, weil der in Frage
stehende Boden im Gebirge nicht 5 A abträgt und sein Wert in der



Siegel ohnehin iiberfcEjä^t wirb. Mit ber Ërf)ôl)urtg beS SunbesbeitrageS
an ben Sobenanfauf mürbe man alfo gerabegu biejenige Ungleichheit
mieber jdjaffen, melcEje man ausmerzen rooffte. Stufjerbem mürbe aucf)
nocf) barauf ^ingeroiejen, bag bie bom Sunb bewilligten Seiträge an
Slufforftungen (bis 80 %) fcfjon fo hoch finb, bafj eS nicht angegeigt märe^
nod) ein MebrereS gu tun.

Mit Segug auf bie SunbeSbeiträge an SBalbmegbauten nach $tffer 4,

hatte ber SunbeSrat in Stnte^nung an bie Motiou § u b e r borgefd)ta--

gen, bcn §öd)ftan|"a| für baS „Slipengebiet" auf 30 % (an ©telle bon
20 %) feftgufejgen unter ber Sebingung, bafj ber Santon ebenfalls einen

Seitrag leifte. Severer Sorbeffalt mar in ber Motion iQuber nictjt ent-
batten, fonbern er mürbe aus bcu Sorfd)lägeit im 3bfammenbattg mit
ber Motion Saumberger berübergenontmen. ®ie 9iäte haben if)rt

unter i'lblebnung ber gefttegung eines beftimmten iKnfapeS für bie tan=

tonatcu Seiträge angenommen.
Dbmotjl bie Sefdjräntung ber SeitragSerböbung auf baS Silben-

gebiet bem irt ber Motion fguber niebergelegten SBunfcbe, bie @ebirgS=

bebölterung gu begünftigen, entfpracb, bot fie bod) im Saclament nid)t
©nabe gefunben. 3am mollte aber ber SunbeSrat, inbem er bie in ber

Motion Saumberger gebrauchte Segeicbnung „©ebirgSgegenb" burdp
„Stlpengebiet" erfetjte, näber feftlegen, bafj bie ©rl)öbung fi<b nur auf bie

3d)u|malbungen im ©üboften ber otbebene erftreden fotte. Diefe Untere
fcbeibuug mar notmeubig, um gu oerbüten, baß ber .v>öd)ftnnfa| gugunften
naf)egu atter ober überhaupt after projette bedangt roerbe, maS ber l'tb-
ficht bes MotionärS ebenfalls nicht entfprochen hätte-

©ich bem ©tanbpunft feiner Sommiffion anfdjliefjenb, befcblofj ber

9Iationatrat, ber Sunb folfe einen Seitrag bis gu 40 % ber Soften leiften,
es bem Sitnbesrat übertaffenb, üon gaff gu gall bie oerfebiebenen Ser--

bättuiffc angemeffen gu berüdfiebtigen (Saufd)roierigteiten, finaugieffe
Sage bes SSalbeigentümerS, Sebeutung beS SrojetteS). SDer ©tänberat
bat biefent Sefcbluffe nicht beigepflichtet. (5r mar ber Stnfidft, bafj beut

Sunbesrate bei Serboppelung ber Seiträge (bon 20 auf 40 %) im ©efetje

felbft eine gemiffe 9lid)tlinie für bie SInmenbung ber neuen 9lnfä|e ge-

geben merben müffe unb man fieb nid)t mit einem ifkototolfbermert be=

gnügen tonne. Sem Sorfcblag beS SorfteberS beS ^Departements bes

gnnern folgenb, bat bie ftänberätlicbe Sommiffion bie folgenbe, bout
Sftat einftimmig angenommene, gaffung beantragt :

„4. 2ln bie Einlage bon ülbfubrmegen unb fonftigen gmedmäfjigen
ftänbigen ©inriebtungen für ben §oIgtranSport (Sfrt. 25) bis 30 % —
menu fchmierige Serbältniffe borliegen bis 40 % — unter ber Sebingung,
baff ber Santon ebenfalls einen Seitrag berabfolge. $ie Srojetttoften finb
in bie Stnlagetoften miteingureebnen."

Man tann fid) über ben SfuSgang ber Serbanblungen ber SRäte nur

Regel ohnehin überschätzt wird. Mit der Erhöhung des Bundesbeitrages
an den Bodenankauf würde man also geradezu diejenige Ungleichheil
wieder schassen, welche man ausmerzen wollte. Außerdem wurde auch
noch darauf hingewiesen, daß die vom Bund bewilligten Beiträge an
Aufforstungen (bis 80 5T) schon so hoch sind, daß es nicht angezeigt wäre,
noch ein Mehreres zu tun.

Mit Bezug auf die Bundesbeiträge an Waldwegbauten nach Ziffer 4
hatte der Bundesrat in Anlehnung an die Motion H über vorgeschla-

gen, den Höchstansatz für das „Alpengebiet" auf 30 ^ (an Stelle von
20 ?ê) festzusetzen unter der Bedingung, daß der Kanton ebenfalls einen

Beitrag leiste. Letzterer Vorbehalt war in der Motion Huber nicht ent-
halten, sondern er wurde aus den Vorschlägen im Zusammenhang mit
der Motion Baumb erger herübergenommen. Die Räte haben ihn
unter Ablehnung der Festlegung eines bestimmten Ansatzes für die kan-

tonalen Beiträge angenommen.
Obwohl die Beschränkung der Beitragserhöhung auf das Alpen-

gebiet dem in der Motion Huber niedergelegten Wunsche, die Gebirgs-
bevölkcrung zu begünstigen, entsprach, hat sie doch im Parlament nicht
Gnade gefunden. Nun wollte aber der Bundesrat, indem er die in der

Motion Baumberger gebrauchte Bezeichnung „Gebirgsgegend" durch
„Alpengebiet" ersetzte, näher festlegen, daß die Erhöhung sich nur auf die

Schutzwaldungen im Südosten der Hochebene erstrecken solle. Diese Unter-
scheidung war notwendig, um zu verhüten, daß der Höchstansatz zugunsten
nahezu aller oder überhaupt aller Projekte verlangt werde, was der Ab-
ficht des Motionärs ebenfalls nicht entsprochen hätte.

Sich dem Standpunkt seiner Kommission anschließend, beschloß der

Nationalrat, der Bund solle einen Beitrag bis zu 40 A der Kosten leisten,
es dem Bundesrat überlassend, von Fall zu Fall die verschiedenen Ver-
Hältnisse angemessen zu berücksichtigen (Bauschwierigkeiten, finanzielle
Lage des Waldeigentümers, Bedeutung des Projektes). Der Ständerat
hat diesem Beschlusse nicht beigepflichtet. Er war der Ansicht, daß dem

Bundesrate bei Verdoppelung der Beiträge (von 20 aus 40 A) im Gesetze

selbst eine gewisse Richtlinie für die Anwendung der neuen Ansätze ge-

geben werden müsse und man sich nicht mit einem Protokollvermerk be-

gnügen könne. Dem Vorschlag des Vorstehers des Departements des

Innern folgend, hat die ständerätliche Kommission die folgende, vom
Rat einstimmig angenommene, Fassung beantragt:

„4. An die Anlage von Abfuhrwegen und sonstigen zweckmäßigen

ständigen Einrichtungen für den Holztransport (Art. 25) bis 30 —
wenn schwierige Verhältnisse vorliegen bis 40 A — unter der Bedingung,
daß der Kanton ebenfalls einen Beitrag verabfolge. Die Projektkosten sind
in die Anlagekosten miteinzurechnen."

Man kann sich über den Ausgang der Verhandlungen der Räte nur
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freuen, inbem bie neuen Seftimmungen ben »erfcßiebenen ©taubpunften
unb Sebürfniffen in glücfticßer Steife fRedßnung tragen. Der Sorfteßer bes

Departements bes gnnern ßat in beiben 3täten eine ©rflärung folgen-
ben SBortlauteS abgegeben, bie feinen Zweifel barüber gutäßt, baß bie

©ebirgSbeOöIfetutig, baut bent ißr attfeitig entgegengebrachten SSoßl»

wollen, bas erhalten Wirb, was fie toün|chte :

„©§ wäre ungerechtfertigt, gu glauben, baß ber neue Dejt bie für
bie ©ebirgsfantone burch bett erften Sefcßluß beS ScationalrateS gefcf)af=

fette Sage ungiinftiger geftalten werbe. 2Bir beabficßtigen nicfjt, mit ber
einen ôanb wieber gu nehmen, was wir mit ber attbern geben, ©benfo»

gut wie eS »ortommen fann, baß int fogenannten ©ebirgswalb auSgu»

füf)renbe Slrbeiten nicpt ©cßwierigteiten aufweifen, bie einen außerorbent»
liehen Seitrag rechtfertigen — 3. 33. int iRanbgebiet ber Hochebene —
anertennen wir gerne, baß fieß in bett Stiften in ben weiften gälten bie

itt ber heute borgefchlagenen gaffung genteinten feßwierigen Serßältniffe
üorfinben werben, geh geße fogar noch weiter, meine Herren : geh er»

ttäre, baß ber Sunbesrat bie Sage ber auSgttfüßtenben Slrbeiten int @e»

birgSwalbe gum öornßerein als Sfterfmal bafür betrachten wirb, baß bie

genannten Sebingungen erfüllt finb. 23ir werben ber Sebölfeutng unferer
©ebirgSgegenben bie gange gürforge gittommen laffett, welche ißre miß»
ließe Sage üerbient. Seffen bürfen fieß i£)re Vertreter üottfommen ber»

fießert fühlen.
gebermann wirb aber gugeben, baß einerfeitS ein außerorbentlicßer

Seitrag fteß nießt rechtfertigt, Wo nidßt wirtlich feßwierige Serßaltniffe
oortiegen, unb anberfeits ein folcßer überall ba guläffig fein muß, wo
biefe Sebingungen öorßanben finb, fei es nun int gura ober in ben

Stiften, ©cßtießlicß ift es notwenbig, für bie gewöhnlichen gälte lieber»

bietung unb mißbräuchliche ©e fließe gu öerßinbern, inbent man einen be»

fonbern §öcßftöetrag feftfeßt, was ber gwect ber begüglicßert Seftimmung
in ber neuen gaffuttg ift. gcß erfueße Sie, meine §erren, biefelben
gßrerfeitS gutgußeißen unb ben Stntrag gßrer fomntiffion anguneßmen."

Die einhelligen Sefeßlüffe finb atfo in erfter Stnie betn Eingreifen
be§ neuen SorfteßerS be§ Departements beS gnnern, §errn S u n b e s »

rat S i I c t © o I a g gu »erbauten, ber fieß feßr rafcß in bie SRaterie

einguleben Uerftanb unb mit großem ©efeßiet ben ©tanbftunft ber ftänbe»

rötlichen fommiffion »erteibigte, beut fieß ber Sunbesrat angefeßloffen

ßatte unb bent ttun aueß ber Siationatrat beipftießtete.
gm Stänberat wollte iperr Dr. D i e t f dß i ben ©efeßeSttorfcßlag an

bie fommiffion gurüetweifen gum ©tubium ber grage, wie gu erreichen

Ware, baß bie 23albwege unb bie SHpwege genau gleich beßanbelt werben
tonnten. Der SunbeSrat ßatte biefe grage in feiner Sotfcßaft bont
30. guli 1928 bereits erörtert, War aber gum ©eßtuffe getommen, baß

biefe gorberung fieß prattifcß nießt woßl »erwirtlicßen taffe. ©ein Sertreter
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freuen, indem die neuen Bestimmungen den verschiedenen Standpunkten
und Bedürfnissen in glücklicher Weise Rechnung tragen. Der Borsteher des

Departements des Innern hat in beiden Räten eine Erklärung folgen-
den Wortlautes abgegeben, die keinen Zweifel darüber zuläßt, daß die

Gebirgsbevölkerung, dank dem ihr allseitig entgegengebrachten Wohl-
wollen, das erhalten wird, was sie wünschte:

„Es wäre ungerechtfertigt, zu glauben, daß der neue Text die für
die Gebirgskantone durch den ersten Beschluß des Nationalrates geschas-

fene Lage ungünstiger gestalten werde. Wir beabsichtigen nicht, mit der
einen Hand wieder zu nehmen, was wir mit der andern geben. Ebenso-

gut wie es vorkommen kann, daß im sogenannten Gebirgswald auszu-
führende Arbeiten nicht Schwierigkeiten aufweisen, die einen außerordent-
lichen Beitrag rechtfertigen — z. B. im Randgebiet der Hochebene —
anerkennen wir gerne, daß sich in den Alpen in den meisten Fällen die

in der heute vorgeschlagenen Fassung gemeinten schwierigen Verhältnisse
vorfinden werden. Ich gehe sogar noch weiter, meine Herren: Ich er-
kläre, daß der Bundesrat die Lage der auszuführenden Arbeiten im Ge-

birgswalde zum vornherein als Merkmal dafür betrachten wird, daß die

genannten Bedingungen erfüllt sind. Wir werden der Bevölkerung unserer
Gebirgsgegenden die ganze Fürsorge zukommen lassen, welche ihre miß-
liche Lage verdient. Dessen dürfen sich ihre Vertreter vollkommen ver-
sichert fühlen.

Jedermann wird aber zugeben, daß einerseits ein außerordentlicher
Beitrag sich nicht rechtfertigt, wo nicht wirklich schwierige Verhältnisse
vorliegen, und anderseits ein solcher überall da zulässig sein muß, wo
diese Bedingungen vorhanden sind, sei es nun im Jura oder in den

Alpen. Schließlich ist es notwendig, für die gewöhnlichen Fälle Ueber-

bietung und mißbräuchliche Gesuche zu verhindern, indem man einen be-

sondern Höchstbetrag festsetzt, was der Zweck der bezüglichen Bestimmung
in der neuen Fassung ist. Ich ersuche Sie, meine Herren, dieselben

Ihrerseits gutzuheißen und den Antrag Ihrer Kommission anzunehmen."
Die einhelligen Beschlüsse sind also in erster Linie dem Eingreifen

des neuen Borstehers des Departements des Innern, Herrn Bundes-
rat Pilet - G olaz zu verdanken, der sich sehr rasch in die Materie
einzuleben verstand und mit großem Geschick den Standpunkt der stände-

rätlichen Kommission verteidigte, dem sich der Bundesrat angeschlossen

hatte und dem nun auch der Nationalrat beipflichtete.
Im Ständerat wollte Herr Dr. D i e t schi den Gesetzesvorschlag an

die Kommission zurückweisen zum Studium der Frage, wie zu erreichen
wäre, daß die Waldwege und die Alpwege genau gleich behandelt werden
könnten. Der Bundesrat hatte diese Frage in seiner Botschaft vom
3V. Juli 1928 bereits erörtert, war aber zum Schlüsse gekommen, daß

diese Forderung sich praktisch nicht wohl verwirklichen lasse. Sein Vertreter
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hat biefeit ©tanbgunft trn ©tänberat aufrechterhalten, inbetn er auSein»

anberfei)te, baff bie Slnmenbung biefeS ©runbfatjeê [ich fogat 51t einem
Stacfjteil für ba§ gorftmefen auSmirfen ïônnte. ®a§ SunbeSgefeij übet
bie görberung ber Sanbroirtfchaft buret) ben Sunb bietet atterbingS bie

SDtögIicf)feit, baff an SBcgbauten auSnafjmsmeife beitrage bi§ 50 % ge-

leiftet merben tonnen, SDagegen fcfjreibt e§ auch bor, baff bie ©antone
in ber Stege! einen gleich h"^" Seitrag wie ber Sunb.Ieiften müffen.
Stun liegt auf ber §anb, baff bie ©teidfmachungSbeftrebungen fich nicht
nur auf bie bent gorftmefen Sorteile bietenben fünfte befcf)ränfen bürf-
ten. E§ märe batjer fehr mohl möglich, baff benfenigen be§ SunbeS gteief)»

fomntenbe fantonale Seiträge auch "" bie SBalbmege ücrlangt tuürben,
roa§ jenen Kantonen, mcfcfie bt§anl)in gar feine Seiträge ausrichteten,
fchmer fatten mürbe. lehnen ift mit bem greibleiben ber SeitragStjoho
beffer gebient. SSeiter barf ber Sobenanïauf bei ben laubmirtfctjaftlichen
SBegett für bett SunbeSbeitrag nicht in ^Rechnung geftettt merben, tueit
bie burchfchnittenen ©ntnbftücfe buret) bie öerbefferte SerfetjrSntöglid)»
feit mefentlict) cm 38crt geminnen. Sei ben SBalbmegen, bie int attge»

meinen beut öffentlichen Sefit) gu bienen haben, fönnte man fiel) biefer
Segrünbuttg nicht mohf anfdfliejfen, inbem biefe SBegc oft, beöor fie ben

SBalb erreichen, Sricatgrunbftücfe burchqueren müffett. ©ine tropent
erftrebte Stngleidjung müffte alfo guungunften bc§ SBalbeS auSfatten.
SSÎan muh ber Stbteitung für Sanbmirtfdjaft rtnb ber ^nfgeftion für
gorftroefen überlaffett, fich über bie gmecfmäjjige Stnmenbung mögtichft
einheitlicher, ben örtlichen Serhättniffen angefmhten, ©runbfatje gu Oer»

ftänbigen.
Sie 2tu§fd)reibung be§ ©efejjes erfolgte im SunbeSblatt Str. 12 üont

20. SMrg 1929 unter Slnfetjung einer SfeferenbumSfrift bis 18. ^uni
1929. ®a ba§ Sieferenbum mol)f faum ergriffen mirb, ift angunel)men,
bah öaS ©efet) auf 1. ^uli 1929 in ©raft treten fann.

SDa§ @efe| bom 14. SMrg 1929 ift bie gmeite ^ßartialreoifion beS

SunbeSgefeijeS bom 11. Dftober 1902 über bie gorftgoligei. !ym ©(hoffe
ber ftänberätticf)en ©ommiffion mar aitcf) bie $rage ermogen loorben, ob

e§ nicht angegeigt märe, bie ©elegenfjeit gu benütjen, um aud) anbere

fünfte einer Siebifion gu untergiefjen. Um nicht mertbotte $eit gu ber»

tieren, hat bie ©ommiffion babon abgefehen, obmohl fein gmeifet bar»

über beftet)en fann, bah "(an fich früher ober fgäter mit biefer aner»

fannten Stotmenbigfeit gu befaffen haben roirb. SDiefe Sfebifion mirb fid)

bor attem barauf erftreden müffen, unter ftrenger SSahrung bes Sei»

tung§bcreid)e§ ber mahgebenben ©runbjäp, biefe§ @efe|, ba§ biëïjer
borgüglidfje Erfolge gegeitigt h®t, bem ©tanb ber ©egenmart angugaffen.

SefonberS mirb man bie Strt. 13 bis 17, bie Siffer 1 ^e§ SCrt. 42, bie

Ziffern 1 unb 2 be§ Strt. 46 aufheben müffen, bie fich auf bie Sermarct)ung
unb Sermeffung ber ^Salbungen begiehen, meld)e nunmehr ber Ser»

— 128 —

hat diesen Standpunkt im Ständerat aufrechterhalten, indem er ausein-
andersetzte, daß die Anwendung dieses Grundsatzes sich sogar zu einem
Nachteil für das Forstwesen auswirken könnte. Das Bundesgesctz über
die Förderung der Landwirtschaft durch den Bund bietet allerdings die

Möglichkeit, daß an Wegbauten ausnahmsweise Beiträge bis 5V ^ ge-
leistet werden können. Dagegen schreibt es auch vor, daß die Kantone
in der Regel einen gleich hohen Beitrag wie der Bund, leisten müssen.

Nun liegt auf der Hand, daß die Gleichmachungsbestrebungen sich nicht
nur auf die dem Forstwesen Vorteile bietenden Punkte beschränken dürf-
ten. Es wäre daher sehr wohl möglich, daß denjenigen des Bundes gleich-
kommende kantonale Beiträge auch an die Waldwege verlangt würden,
was jenen Kantonen, welche bisanhin gar keine Beiträge ausrichteten,
schwer fallen würde. Ihnen ist mit dem Freibleiben der Beitragshöhe
besser gedient. Weiter darf der Bodenankauf bei den landwirtschaftlichen
Wegen für den Bundesbeitrag nicht in Rechnung gestellt werden, weil
die durchschnittenen Grundstücke durch die verbesserte Verkehrsmöglich-
keit wesentlich an Wert gewinnen. Bei den Waldwegen, die im allge-
meinen dem öffentlichen Besitz zu dienen haben, könnte man sich dieser

Begründung nicht wohl anschließen, indem diese Wege oft, bevor sie den

Wald erreichen, Privatgrundstücke durchqueren müssen. Eine trotzdem
erstrebte Ungleichung müßte also zuungunsten des Waldes ausfallen.
Man muß der Abteilung für Landwirtschaft und der Inspektion für
Forstwesen überlassen, sich über die zweckmäßige Anwendung möglichst

einheitlicher, den örtlichen Verhältnissen angepaßten, Grundsätze zu ver-
ständigen.

Die Ausschreibung des Gesetzes erfolgte im Bundesblatt Nr. 12 voni
2V. März 1929 unter Ansehung einer Refercndumsfrist bis 18. Juni
1929. Da das Referendum wohl kaum ergriffen wird, ist anzunehmen,
daß das Gesetz auf 1. Juli 1929 in Kraft treten kann.

Das Gesetz vom 14. März 1929 ist die zweite Partialrevision des

Bundesgesetzes vom II. Oktober 1902 über die Forstpolizei. Im Schoße

der ständerätlichen Kommission war auch die Frage erwogen worden, ob

es nicht angezeigt wäre, die Gelegenheit zu benützen, um auch andere

Punkte einer Revision zu unterziehen. Um nicht wertvolle Zeit zu ver-
lieren, hat die Kommission davon abgesehen, obwohl kein Zweifel dar-
über bestehen kann, daß man sich früher oder später mit dieser aner-
kannten Notwendigkeit zu befassen haben wird. Diese Revision wird sich

vor allem darauf erstrecken müssen, unter strenger Wahrung des Gel-

tungsbereiches der maßgebenden Grundsätze, dieses Gesetz, das bisher
vorzügliche Erfolge gezeitigt hat, dem Stand der Gegenwart anzupassen.

Besonders wird man die Art. 13 bis 17, die Ziffer 1 des Art. 42, die

Ziffern 1 und 2 des Art. 46 aufheben müssen, die sich auf die Vermarchung
und Vermessung der Waldungen beziehen, welche nunmehr der Ver-
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orbnung ii6er bte ©runbbucïwermeffung unterteilt finb. ®er 23unbe3=

rat§befcl)Iuß bom 15. SDegember 1910 unb bie S3erorbnung bom 30. ®e=

gember 1924 über bie ©runbbudEjbermeffung erflürten allerbing§ ben

Slrt. 42, differ 1/ unb 21rt. 17 be§ 3?orftpoligeigefehe§ außer Shaft, allein
bie§ ïaitn nicht al§ eine abfdjließenbe äftaßnahme Betrachtet werben,
bcnn bie in einem ©efeße enthaltenen SSeftimmungen tonnen nid^t burcf)

einen S3unbe§rat§befäf)Iuß enbgültig aufgehoben Werben. A. H.

3ur Sortierung der Unterfud)ungen über öett (Einfluß ôes

IDalöcs auf belt Staitb ber tDofferläufc.
Qu ber borle|ten fftummer biefer ^cttfdjrrft erteilt Dr. Sur g er

intereffanten Sluffdjluß über bie bon bert bereinigten © t a a

ten 21 m e r i f a 3 in ben fRoclt) SRountainS angefteHten Unterfu<hun=

gen betreffenb bie Sebeutung be§ 2BaIbe3 für ben SBafferhauëljalt iu
@ebirg§gegenben.

Sie ergielten ©rgebniffe erfdjienen befonberë Bemertenêwert we=

gen be§ fidj auffaßenb regelmäßig geftaltenben 2Bafferabfluffe§, ber

namentlich beim Vergleich mit ben in ber ©cfjweig gefunbenen fRefuD

taten fcfjarf herbortritt.
©inerfeitë infolge ber geringen, in ihren (Sjtremen wenig

Weit auëeinanbergehenben 97ieberfchlag§mengen, Wie fie bem au§=

gebrochenen tontinentalen SHima eigen finb, anberfeit§ aber wegen
be§ burdfläffigen Itntergrunbeê gelangten in bert fRocfg SDÎountainS

bon ben ©ommerregen nur girfa 3 % gum oberflächlichen 21bfluß, unb

biefer War im unbeWalbeten Sälchen nur um girta 6 % größer at3 im
bemalbeten.

®a in ber ©eßweig, im ©frerbeD unb fRaßfiengraben be§ Gs innrem

tal§, ein biel bebeutenberer 2XnteiI be§ atmofgharifchen 97ieberfchlage§

oberflächlich abfließt unb namentlich bei heftigen SRegengüffen ber

llnterfchieb ber SIbflußmengen bon ber bewalbeten unb ber unbeWaI=

beten fläche unbergleichlicß größer ift, fommt Dr. Sur g er gum
Schluß, e§ laffen fiel) bie im einen Singugëgebiet gemachten (Erfaßt

rungen nicht ohne Weitereg auf ein aitbereê übertragen, fonbern e§

feien ähnliche Serfudje unter anbern Sebingungen gu wieberholen.
SBenrt eine folche 21bficht wirtlich beftehen foECte, fo müßten

bagegen ernfte Sebenten erhoben Werben.

Saß ber Sßafferabfluß in h"^m SRaße bom ®Iimadf)arafter
einer ©egenb unb bort ber fftatur be§ Unter* unb 0bergrunbe§ ab*
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ordnung über die Grundbuchvermessung unterstellt sind. Der Bundes-
ratsbeschluß vom 15. Dezember 1910 und die Verordnung vom 30. De-
zember 1924 über die Grundbuchvermessung erklärten allerdings den

Art. 42, Ziffer 1, und Art. 17 des Forstpolizeigesetzes außer Kraft, allein
dies kann nicht als eine abschließende Maßnahme betrachtet werden,
denn die in einem Gesetze enthaltenen Bestimmungen können nicht durch
einen Bundesratsbeschluß endgültig aufgehoben werden. L.

Zur Fortsetzung der Untersuchungen über den Einfluß des

Waldes auf den Stand der Wasserläufe.

In der vorletzten Nummer dieser Zeitschrift erteilt Dr. Burger
interessanten Aufschluß über die von den Vereinigten Staa-
ten Amerikas in den Rocky Mountains angestellten Untersuchun-

gen betreffend die Bedeutung des Waldes für den Wasserhaushalt in
Gebirgsgegenden.

Die erzielten Ergebnisse erschienen besonders bemerkenswert we-

gen des sich auffallend regelmäßig gestaltenden Wasserabflusses, der

namentlich beim Vergleich mit den in der Schweiz gefundenen Resul-
taten scharf hervortritt.

Einerseits infolge der geringen, in ihren Extremen wenig
weit auseinandergehenden Niederschlagsmengen, wie sie dem aus-
gesprochenen kontinentalen Klima eigen sind, anderseits aber wegen
des durchlässigen Untergrundes gelangten in den Rocky Mountains
von den Sommerregen nur zirka 3 ^ zum oberflächlichen Abfluß, und

dieser war im unbewaldeten Tälchen nur um zirka 6 größer als im
bewaldeten.

Da in der Schweiz, im Sperbel- und Rappengraben des Emmen-

tals, ein viel bedeutenderer Anteil des atmosphärischen Niederschlages

oberflächlich abfließt und namentlich bei heftigen Regengüssen der

Unterschied der Abflußmengen von der bewaldeten und der unbewal-
deten Fläche unvergleichlich größer ist, kommt Dr. Burg er zum
Schluß, es lassen sich die im einen Einzugsgebiet gemachten Ersah-

rungen nicht ohne weiteres auf ein anderes übertragen, sondern es

seien ähnliche Versuche unter andern Bedingungen zu wiederholen.

Wenn eine solche Absicht wirklich bestehen sollte, so müßten
dagegen ernste Bedenken erhoben werden.

Daß der Wasserabfluß in hohem Maße vom Klimacharakter
einer Gegend und von der Natur des Unter- und Obergrundes ab-
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